


FOLGENDE UNTERLAGEN SIND BEI DER GEMEINDE EINZUBRINGEN FÜR 
[bookmark: _Hlk212706790]AUFZÜGE UND TREPPENLIFTE:

|_| 	Baupläne samt Baubeschreibung 1-fach, bestehend aus:

	- Grundrisse im Maßstab M 1:100
	- techn. Beschreibung

|_| 	Mitteilung bewilligungspflichtiger technischer Einrichtungen

|_| 	mängelfreier Prüfbericht über die Vorprüfung der Aufzugsanlage

|_| 	Gutachten über die Abnahmeprüfung mit mängelfreiem Prüfergebnis 

|_| 	Vollendungsanzeige mit Bestätigung des Bauführers bzw. Bauausführenden sowie eines befugten Elektrounternehmens.

[image: ]




[bookmark: _Hlk112741049][bookmark: _Hlk212706964][image: ]
[bookmark: _Hlk177380436]



MITTEILUNG BEWILLIGUNSPFLICHTIGER 
TECHNISCHER EINRICHTUNGEN
[bookmark: _Hlk126568337]gem § 3a Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG)


Name der/des Antragsteller/s
	[bookmark: _Hlk212042118]Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person	Geburtsdatum

[bookmark: Text5][bookmark: Text27]     	     


	Anschrift

     


	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar)

     

	E-Mail-Adresse

     





[bookmark: _Hlk212042087]Beschreibung der baulichen Maßnahme                                                              □ Zutreffendes bitte ankreuzen
	
[bookmark: Kontrollkästchen12][bookmark: Kontrollkästchen13]|_| Pelletsanlage	|_| Stückgutanlage	|_| Hackgutanlage

|_| Kesseltausch	

|_| Lüftungsanlage

|_| Krananlage	|_| Trocknungsanlage 

|_| Aufzug	|_| Treppenlift

|_| sonstige Anlage
 




Beschreibung der baulichen Maßnahme
	Kurzbeschreibung der baulichen Maßnahme:

     
     
     
     




Ausführungsort der baulichen Maßnahme
	Grundstück Nr., Einlagezahl, Katastralgemeinde

[bookmark: Text23]Gst Nr.:      	EZ:      	KG:      


	Objektadresse

     





Grundeigentümer
	Vor- und Zuname, Anschrift, Bezeichnung der juristischen Person

[bookmark: Text26]     
     
     









Verfasser der Unterlagen
	[bookmark: _Hlk112739607]Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person

     

	Adresse

     

	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar)

     

	E-Mail-Adresse

     






Der Mitteilungen sind anzuschließen:
	
sh allgemeines Infoblatt 








Unterfertigung der Mitteilung

durch den Antragsteller, der gegenüber der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen haftet.






[bookmark: Text13]     
Ort, Datum	Unterschrift der/des Antragsteller/s
[bookmark: _Hlk112744864]




Der Verfasser der Pläne und technischen Beschreibung bestätigt ausdrücklich, über die gesetzlich erforderliche Planungsbefugnis zu verfügen und haftet gegenüber der Baubehörde für die Richtigkeit der Unterlagen. Der Verfasser der Unterlagen bestätigt weiters, dass alle im Zeitpunkt der Mitteilung
geltenden baurechtliche Anforderungen eingehalten werden. 
Die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Benützbarkeit der Gesamtanlage wird bestätigt.






     
Ort, Datum	Stempel und Unterschrift des Planverfassers der Unterlagen


[image: Ein Bild, das Entwurf, Zeichnung, Grafiken, Darstellung enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]



VOLLENDUNGSANZEIGE
gem § 17 BauPolG


Name der/des Bauherrn		                                                □ Zutreffendes bitte ankreuzen
	[bookmark: _Hlk212106147]Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person	Geburtsdatum

     	     


	Anschrift

     


	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar)

     

	E-Mail-Adresse

     





Beschreibung der baulichen Maßnahme
	
|_| Personenaufzug

|_| Treppenschrägaufzug

|_| Hebeplattform

|_| Aufzugsanlage

|_| Lastenaufzug





Ausführungsort der baulichen Maßnahme
	Grundstück Nr., Einlagezahl, Katastralgemeinde

Gst Nr.:      	EZ:      	KG:      


	Objektadresse

[bookmark: Text9]     





Bauführer bzw. Bauausführender gem § 11 Abs 2 bzw. § 11 Abs 1 BauPolG
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person

     


	Adresse

     
     




Es wird gem § 17 BauPolG angezeigt, dass die bauliche Maßnahme vollendet ist, bei Bauten bzw. einzelner, für sich benutzbarer und zur Benützung vorgesehener Teile von Bauten die Aufnahme der Benützung derselben erfolgt. Gleichzeitig wird hinsichtlich etwaiger geringfügiger Abweichungen (Beschreibung beilegen) ersucht, diese zu genehmigen bzw. zur Kenntnis zu nehmen. Der Bauherr ist in Kenntnis, dass eine Aufnahme der Benützung des Baues oder einzelner Teile – Aufzugsanlage - nur erfolgen darf, wenn die ggst. Anzeige vollständig eingebracht ist.

Beschreibung der Abweichungen bzw. ergänzende Bemerkungen:

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





[bookmark: Text21]     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum                                                                                       Unterschrift der/des Bauherrn




Der Bauführer bzw. der Bauausführende, soweit solche gem § 11 Abs 1 bzw. 2 BauPolG zu bestellen waren, bestätigen gem § 17 Abs 2 Z 1 BauPolG die der Bewilligung gemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung unter Abgabe folgender, geringfügiger Abweichungen.

Abweichungen:

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _Hlk83212053]Für die Aufnahme der Benützung der Auszugsanlage wird die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlosen Benützbarkeit gem § 17 Abs 1 BauPolG bestätigt.





     
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum                                                                  Unterschrift / Stempel des Bauführers bzw. Bauausführenden





Bestätigung (Attest) betreffend Elektroinstallation (Elektrounternehmen)
	
Die bei der gegenständlichen technischen Auszugsanlage ausgeführten (überprüfte) Installation entspricht den durch das Elektrotechnikgesetz idgF und dessen Durchführungsverordnungen verbindlich erklären bzw. im Anhang enthaltenen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften).





Beschreibung der Abweichungen bzw. ergänzende Bemerkungen:

     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





     
Ort, Datum	Unterschrift / Stempel des Elektrounternehmens

Hinweise zur Vollendungsanzeige*)

1. Mit der Vollendung der baulichen Maßnahme ist der Bauherr verpflichtet, Beeinträchtigungen, welche Grundflächen durch die bauliche Maßnahme erfahren haben, auch ohne behördlichen Auftrag zu beheben und einen ordnungsgemäßen Zustand herzustellen; hiezu gehört auch die vollständige Entfernung der Baustelleneinrichtung (§ 17 Abs 6 BauPolG).
2. Der Eigentümer des Baues ist verpflichtet, diesen einschließlich der technischen Einrichtungen auf die Dauer seines Bestandes in gutem, der Baubewilligung und den für den Bau maßgeblichen Bauvorschriften entsprechenden Zustand zu erhalten. Er ist zur Beseitigung von Baugebrechen auch ohne besonderen Auftrag der Baubehörde verpflichtet. Dies gilt auch für sonstige bauliche Anlagen (§ 19 Abs 1 BauPolG).
3. Die einzelnen Teile eines Baues dürfen nur in einer der festgelegten oder mangels einer solchen der aus der baulichen Zweckbestimmung hervorgehenden Art des Verwendungszweckes entsprechenden und mit den im § 9 Abs 1 Z 1 BauPolG angeführten raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen übereinstimmenden Weise und nur so benützt werden, dass die Festigkeit und die Brandsicherheit des Baues und seiner einzelnen Teile sowie der Sicherheit der Bewohner nicht beeinträchtigt wird. (§ 19 Abs 2 BauPolG).
4. Wer als Bauherr die Vollendung der baulichen Maßnahme, bei Bauten die Benützung von Bauten oder von Teilen von solchen nicht anzeigt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe von bis zu 4.000 € zu bestrafen ist. Eine Verwaltungsübertretung begeht auch, wer Bauten oder Teile von solchen vor vollständiger Erstattung der Anzeige nach § 17 Abs 2 BauPolG benützt.

*) Die Hinweise geben lediglich einzelne Bestimmungen des Baupolizeigesetzes wieder, auf deren Inhalt seitens der Baubehörde besonders hingewiesen wird.


image1.emf
Hinweise:     -   Die bauliche Maßnahme (technische Anlage) bedarf  gem § 3a Salzburger Baupolizeigesetz (BauPolG) eine r Mitteilung  der Baubehörde.   -   Gemäß § 17 Abs 1 des BauPolG darf die Benützung der Anlage erst nach vollständigem Vorliegen der  geforderten Nachweise aufgenommen werden.  
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